
Synopse 

Vierter Beschluss des Senats der JLU  
vom 03.06.2009 

zur Änderung der 
Allgemeinen Bestimmungen für Modularisierte und Gestufte Studiengänge 

vom 21.07.2004 

 

I. In § 3 wird der Absatz 1 wie folgt ergänzt: 

Bestand:     Änderung: 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum 
Bachelorstudiengang ist die Allgemeine 
Hochschulreife oder eine gleichgestellte 
Hochschulzugangsberechtigung. Darüber 
hinaus gehende Anforderungen oder solche, 
die durch das Bestehen einer 
Eignungsprüfung nachgewiesen werden 
müssen, können gefordert werden. In 
diesem Fall sind in der speziellen Ordnung 
insbesondere zu regeln: 

 1. die Voraussetzungen 

 2. das Prüfungsverfahren und die 
Prüfungsorganisation, insbesondere der 
Anmeldungstermin. 

 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum 
Bachelorstudiengang ist die Allgemeine 
Hochschulreife oder eine gemäß § 63 HHG 
gleichgestellte 
Hochschulzugangsberechtigung. Darüber 
hinaus gehende Anforderungen oder solche, 
die durch das Bestehen einer 
Eignungsprüfung nachgewiesen werden 
müssen, können gefordert werden. In 
diesem Fall sind in der speziellen Ordnung 
insbesondere zu regeln: 

 1. die Voraussetzungen 

 2. das Prüfungsverfahren und die 
Prüfungsorganisation, insbesondere der 
Anmeldungstermin. 

 

II. In § 9 erhält der Absatz 2 folgende Fassung: 

Bestand:     Änderung: 

(2) Vorpraktika, die Studienvoraussetzung 
sind und auf den Arbeitsumfang (Workload) 
nicht angerechnet werden, können 
mindestens vier, höchstens acht Wochen 
umfassen. Für Studierende, die aus von 
ihnen nicht zu vertretenden Gründen das 
Vorpraktikum nicht vor dem Studium 
absolvieren konnten, sind in der 
Praktikumsordnung angemessene 
Regelungen zum Nachholen des 
Vorpraktikums innerhalb des ersten 
Studienjahres zu treffen. 

 

(2) Vorpraktika, die Studienvoraussetzung 
sind und auf den Arbeitsumfang (Workload) 
nicht angerechnet werden, können 
mindestens vier, höchstens acht Wochen 
umfassen. Die Spezielle Ordnung kann 
Vorpraktika als Studienvoraussetzung 
vorsehen. Für Studierende, die aus von 
ihnen nicht zu vertretenden Gründen das 
Vorpraktikum nicht vor dem Studium 
absolvieren konnten, sind in der 
Praktikumsordnung angemessene 
Regelungen zum Nachholen des 
Vorpraktikums innerhalb des ersten 
Studienjahres zu treffen. 

 



 

III. In § 10 Absatz 1 erhält der Satz 6 folgende Fassung: 

Bestand:     Änderung: 

Ist die Gesamtnote nicht mindestens 
„Ausreichend/Sufficient“, ist die 
Modulprüfung nicht bestanden. Verzichtet 
der bzw. die Studierende auf die 
Ausgleichsprüfung oder wird diese nicht 
bestanden oder führt ihr Bestehen nicht zum 
Bestehen der modulbegleitenden Prüfungen 
insgesamt, kommt es zu einer 
Wiederholungsprüfung gemäß § 34. In der 
speziellen Ordnung ist zu regeln, wie die 
Modulnote gemäß § 29 errechnet wird. 

 

Ist die Gesamtnote nicht mindestens 
„Ausreichend/Sufficient“, ist die 
Modulprüfung nicht bestanden. Verzichtet 
der bzw. die Studierende auf die 
Ausgleichsprüfung oder wird diese nicht 
bestanden oder führt ihr Bestehen nicht zum 
Bestehen der modulbegleitenden Prüfungen 
insgesamt Modulprüfung, kommt es zu einer 
Wiederholungsprüfung gemäß § 34. In der 
speziellen Ordnung ist zu regeln, wie die 
Modulnote gemäß § 29 errechnet wird. 

 

 

IV. Der Punkt IV Prüfungsorganisation erhält die Nummer III 

V. In § 16 erhält der Absatz 3 folgende Fassung: 

Bestand:      Änderung: 

(3) Die Mitglieder werden nebst einer 
Stellvertreterin oder einem Stellvertreter auf 
Vorschlag der jeweiligen Gruppen vom 
Fachbereichsrat gewählt. Die Amtszeit der 
studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, die 
der übrigen zwei Jahre. Wiederwahl ist 
zulässig. 

(3) Die Mitglieder werden nebst einer 
Stellvertreterin oder einem Stellvertreter auf 
Vorschlag der jeweiligen Gruppen vom 
Fachbereichsrat gewählt. Die Amtszeit der 
studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, die 
der übrigen zwei Jahre. Wiederwahl ist 
zulässig. Mehrfache Benennungen sind 
zulässig. 

 

VI. In § 17 wird der Absatz 2 wie folgt ergänzt: 

Bestand:     Änderung: 

(2) Dem Prüfungsausschuss obliegen 
insbesondere folgende Aufgaben: 

 1.  Bestellung der 
Prüfungskommissionen, 

 2. Festlegung der Prüfungstermine, -
zeiträume und Meldefristen für die 
Prüfungen und deren Bekanntgabe, 

 3. Entscheidungen über 
Prüfungszulassungen, 

 4. Organisation der Anrechnung von 
außerhalb der jeweils geltenden 
speziellen Ordnung erbrachten 

(2) Dem Prüfungsausschuss obliegen – 
neben denen in diesen Allgemeinen 
Bestimmungen genannten - insbesondere 
folgende Aufgaben: 

 1.  Bestellung der 
Prüfungskommissionen, 

 2. Festlegung der Prüfungstermine, -
zeiträume und Meldefristen für die 
Prüfungen und deren Bekanntgabe, 

 3. Entscheidungen über 
Prüfungszulassungen, 

 4. Organisation der Anrechnung von 
außerhalb der jeweils geltenden 



Leistungen, 

 5. Anregungen zur Reform des 
Studiums und der Prüfungen gegenüber 
dem Fachbereichsrat. 

 

speziellen Ordnung erbrachten 
Leistungen, 

 5. Anregungen zur Reform des 
Studiums und der Prüfungen gegenüber 
dem Fachbereichsrat. 

 

 

VII. Der Punkt V Prüfungsvoraussetzungen und –verfahren erhält die Nummer 
IV 

VIII. § 25 erhält folgende Fassung: 

Bestand:     Änderung: 

§ 25 Durchführung der Prüfungen 

(…) 

(2) Mündliche Prüfungen sind pro Modul und 
Studierendem in einer Prüfungsveranstaltung 
abzuhalten, Gruppenprüfungen sind möglich. Die 
spezielle Ordnung regelt die Dauer der 
mündlichen Prüfung. Sie soll je Prüfling und Fach 
mindestens 15 Minuten betragen. In den 
mündlichen Prüfungen können auch schriftliche 
Aufgaben gestellt werden. Der Schwerpunkt 
muss auf einem Prüfungsgespräch liegen. 
Mündliche Prüfungen sind grundsätzlich vor der 
gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

(…) 

(5) In den schriftlichen Aufsichtsarbeiten soll der 
Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit 
und mit definierten Hilfsmitteln Probleme mit den 
geläufigen Methoden seines Faches erkennen 
und bearbeiten kann. Die Dauer einer Klausur 
beträgt mindestens 45 Minuten. 

(…) 

 

§ 25 Durchführung der Prüfungen 

(…) 

(2) Mündliche Prüfungen sind pro Modul und 
Studierendem in einer Prüfungsveranstaltung 
abzuhalten, Gruppenprüfungen sind möglich. Die 
spezielle Ordnung regelt legt die Dauer der 
mündlichen Prüfung mit Mindest- und 
Höchstgrenzen, abhängig von der Anzahl der 
Modulprüfungen im Studiengang, fest. Die 
Mindestdauer soll 15 Minuten nicht 
unterschreiten. Sie soll je Prüfling und Fach 
mindestens 15 Minuten betragen. In den 
mündlichen Prüfungen können auch schriftliche 
Aufgaben gestellt werden. Der Schwerpunkt 
muss auf einem Prüfungsgespräch liegen. 
Mündliche Prüfungen sind grundsätzlich vor der 
gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

(…) 

(5) In den schriftlichen Aufsichtsarbeiten soll der 
Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit 
und mit definierten Hilfsmitteln Probleme mit den 
geläufigen Methoden seines Faches erkennen 
und bearbeiten kann. Die Dauer einer Klausur 
beträgt mindestens 45 Minuten. Die spezielle 
Ordnung legt die Dauer der Klausuren mit 
Mindest- und Höchstgrenzen, abhängig von der 
Anzahl der Modulprüfungen im Studiengang, 
fest. Die Mindestdauer soll 45 Minuten nicht 
unterschreiten. 

(…) 

 

IX. In § 26 wird der Absatz 5 wie folgt ergänzt: 

Bestand:     Änderung: 

(5) Die spezielle Ordnung regelt, wann und (5) Die spezielle Ordnung regelt, wann und 



zu welchem Zeitpunkt die Abschlussarbeit 
(Thesis) ausgegeben werden kann und die 
Frist innerhalb derer sie anzufertigen und 
der Prüfungskommission vorzulegen ist. Das 
Thema muss so beschaffen sein, dass es 
innerhalb der gesetzten Frist bearbeitet 
werden kann. Die Frist kann von dem 
Prüfungsausschuss in begründeten Fällen 
bis zur Hälfte der Bearbeitungszeit, 
höchstens aber um drei Monate verlängert 
werden. 

zu welchem Zeitpunkt die Abschlussarbeit 
(Thesis) vom Prüfungsausschuss 
ausgegeben werden kann und die Frist 
innerhalb derer sie anzufertigen und der 
Prüfungskommission vorzulegen ist. Das 
Thema muss so beschaffen sein, dass es 
innerhalb der gesetzten Frist bearbeitet 
werden kann. Die Frist kann von dem 
Prüfungsausschuss in begründeten Fällen 
bis zur Hälfte der Bearbeitungszeit, 
höchstens aber um drei Monate verlängert 
werden. 

 

X. § 28 erhält folgende Fassung: 

§ 28 Bewertung der Prüfungsleistung 

(1) Schriftliche Arbeiten sind, in der Regel innerhalb von sechs Wochen, von einer Prüferin oder einem 
Prüfer der Prüfungskommission schriftlich zu bewerten. 

Mündliche Modulprüfungen, die letztmalige Wiederholung von schriftlichen Modulprüfungen gemäß § 
23 Abs. 4 HHG und die Abschlussarbeit (Thesis) sind stets durch zwei Mitglieder der 
Prüfungskommission gem. § 23 Abs. 3 HHG zu bewerten. Bei der Bewertung der Thesis sollte als 
Prüfer beteiligt sein, wer das Thema gestellt und die Arbeit betreut hat. 

Stimmen die Bewertungen zweier Prüfer nicht überein, wird eine Durchschnittsnote aus beiden 
Benotungen gebildet.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 4 gilt für die Abschlussarbeit (Thesis), dass immer dann, wenn 
einer der Prüfer die Abschlussarbeit nicht mit mindestens „Ausreichend“ bewertet hat, der 
Prüfungsausschuss nach Anhörung der beteiligten Prüfer über die endgültige Bewertung entscheidet.  

(3) Die spezielle Ordnung kann vorsehen, dass innerhalb eines Moduls nur bestimmte Anteile der 
bestandenen Leistung in die Berechnung der Gesamtnote des Moduls eingehen. Die Auswahl 
hierüber obliegt dem Studierenden. 

(4) Noten gelten auch dann als bekannt gegeben, wenn sie im zentralen Prüfungsverwaltungssystem 
der Universität für die Studierenden zur Verfügung stehen. 

 

XI. In § 29 erhält der Absatz 1 folgende Fassung: 

Bestand:     Änderung: 

(1) Module sind zu benoten. Die Noten sind 
mit einer Nachkommastelle anzugeben, auf 
die zu runden ist. Die Spezielle Ordnung 
kann abweichend von Satz 1 regeln, dass 
die Module der Außerfachlichen 
Kompetenzen und das Modul zum 
Berufsfeld-Praktikum nicht benotet, sondern 
mit „Bestanden“ bzw. „Nicht Bestanden“ 
bewertet werden 

(1) Module sind zu benoten. Die Noten sind 
mit einer Nachkommastelle anzugeben, auf 
die zu runden ist. Die Spezielle Ordnung 
kann abweichend von Satz 1 regeln, dass 
die Module der Außerfachlichen 
Kompetenzen und das Modul zum 
Berufsfeld-Praktikum nicht benotet, sondern 
mit „Bestanden“ bzw. „Nicht Bestanden“ 
bewertet werden. 

oder mit „Bestanden“ bzw. „Nicht Bestanden“ 
zu bewerten. Die Spezielle Ordnung regelt, 
welches Modul benotet und welches 



bewertet wird. Der Anteil der mit „Bestanden“ 
bzw. „Nicht Bestanden“ bewerteten Module 
in einem Studiengang darf nicht mehr als 34 
% der gesamten Leistungspunkte eines 
Studienganges umfassen. 

 

 

 

XII. § 30 erhält folgende Fassung: 

Bestand:     Änderung: 

§ 30 Bestehen und Nichtbestehen 

(…) 

(2) Ein Modul ist bestanden, wenn die in der 
speziellen Ordnung vorgeschriebene Anzahl 
von Leistungen erfolgreich erbracht wurde. 
Der Bachelor- oder Masterstudiengang ist 
bestanden, wenn sämtliche in der speziellen 
Ordnung vorgesehenen Module bestanden 
und das Thesis-Modul mit mindestens E 
bewertet worden ist. 

(…) 

(4) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner 
Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, wird die Prüfung in dem 
betreffenden Fach als mit "Nicht Bestanden" 
(5,0) bewertet. Ein Prüfling, der sich einer 
Störung des Prüfungsablaufes schuldig 
gemacht hat, kann von den jeweiligen 
Prüfern oder Aufsichtsführenden von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistungen 
ausgeschlossen werden. Ist dem Prüfling 
bereits bei einer vorherigen Prüfung eine 
Täuschung nachgewiesen worden, gilt bei 
erneuter Täuschung die Prüfung als 
endgültig nicht bestanden. 

 

§ 30 Bestehen und Nichtbestehen 

(…) 

(2) Ein Modul ist bestanden, wenn die in der 
speziellen Ordnung vorgeschriebene Anzahl 
von Leistungen erfolgreich erbracht wurde. 
Der Bachelor- oder Masterstudiengang ist 
bestanden, wenn sämtliche in der speziellen 
Ordnung vorgesehenen Module bestanden 
und das Thesis-Modul mit mindestens E 
„Ausreichend“ bewertet worden ist. 

(…) 

(4) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner 
Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, wird die Prüfung in dem 
betreffenden Fach als mit "Nicht Bestanden" 
(5,0 bzw. 0 Punkte) bewertet. Ein Prüfling, 
der sich einer Störung des Prüfungsablaufes 
schuldig gemacht hat, kann von den 
jeweiligen Prüfern oder Aufsichtsführenden 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistungen 
ausgeschlossen werden. Ist dem Prüfling 
bereits bei einer vorherigen Prüfung eine 
Täuschung nachgewiesen worden, gilt bei 
erneuter Täuschung die Prüfung als 
endgültig nicht bestanden. 

 

 

XIII. In § 34 erhält der Absatz 3 folgende Fassung: 

Bestand:     Änderung: 

(3) Darüber hinaus kann die spezielle 
Ordnung vorsehen, dass ein Freiversuch, in 
nicht mehr als einem Viertel der insgesamt 

(3) Darüber hinaus kann die spezielle 
Ordnung vorsehen, dass in einem 
bestandenen Modul, mit Ausnahme des 



abzulegenden Modulprüfungen, stattfindet. 
Dies bedeutet, dass eine bestandene 
Prüfung zum Zwecke der 
Notenverbesserung einmal wiederholt 
werden kann. Sollte der 
Verbesserungsversuch schlechter als die 
Ursprungsprüfung ausfallen, so gilt diese. 
Ein Freiversuch kann nicht bei nicht 
bestandenen Prüfungen unternommen 
werden. Im Thesis-Modul findet ein 
Freiversuch nicht statt. 

Thesismoduls, ein Freiversuch zur 
Verbesserung der Note stattfinden kann. Der 
Freiversuch darf für maximal ein Viertel der 
insgesamt abzulegenden Modulprüfungen 
vorgesehen werden.  

Sollte der Freiversuch schlechter als die 
Ursprungsprüfung ausfallen, so gilt diese. 

 

 


